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Qualifizierte Leichenschau –
Erfahrungen aus Bremen

Hintergrund

Bestrebungen zur Reformierung der
ärztlichen Leichenschau aufgrund ihrer
hohen Fehlerquote und mangelhaften
Qualität [1, 2] sind insbesondere in Fach-
kreisen hinlänglich bekannt. Nach lang-
jähriger Planung wurde am 01.08.2017
in Bremen das Gesetz über das Lei-
chenwesen (BremGLw; [3]) umgesetzt
und damit die qualifizierte Leichenschau
eingeführt. In . Infobox 1 sind die mit
der Leichenschau im Zusammenhang
stehenden Paragrafen und wichtigs-
ten Gesetzesänderungen nachzulesen.
Wesentlicher Bestandteil des neuen Ge-
setzes ist eine Trennung zwischen der
Todesfeststellung (die wie bisher von
jedem approbierten Arzt durchgeführt
werden darf) und der Durchführung
der qualifizierten Leichenschau. Hierzu
sind entsprechend qualifizierte Ärzte
berechtigt, wobei Ärzte des Instituts
für Rechtsmedizin (IRM) generell als
ausreichend qualifiziert gelten. Exter-
ne Ärzte können sich die Qualifikation
durch ein entsprechendes Curriculum
[4] aneignen.

Praktische Durchführung

In . Tab. 1 sind die Sterbeorte der insge-
samt 7585 Verstorbenen dargestellt, die
im Jahr 2018 beim IRM registriert wur-
den. Bei 4225 Verstorbenen war der Tod
in einer Klinik eingetreten, 1797 Men-
schen verstarben im Heim oder Hospiz,
1452 in der Häuslichkeit, 101 an einem
anderen Ort und bei 10 Verstorbenen
fehlte die Angabe bei der Todesfeststel-
lung.

In den Kliniken erfolgt nach der
Todesfeststellung die Meldung über die
Notwendigkeit einer Leichenschau per

Fax an das IRM. Hierbei besteht bereits
die Möglichkeit, mittels Standardbogen
die wesentlichen Elemente der Anam-
nese zu übermitteln. Die Klinikärzte
füllen die sechsseitige Todesbescheini-
gung aus: Blatt 1 für das Standesamt ohne
vertrauliche Daten und die identischen
Seiten ab Blatt 2 mit dem vertraulichen
Teil (. Abb. 1, Nr. 11–15). Anschließend
wird der Leichnam in die Pathologie
verbracht, wo wiederum bei nächster
Gelegenheit die qualifizierte Leichen-
schau durchgeführt wird. Hier findet
dann neben der äußeren Besichtigung
des Körpers eine Plausibilitätsprüfung
des klinischen Verlaufs statt.

Verstirbt einMensch in der Häuslich-
keit, im Heim oder Hospiz, kann gemäß
GesetzderLeichnamvoneinemBestatter
vor der Leichenschau abgeholt werden,
wenn im Rahmen der Todesfeststellung
keine Anhaltspunkte für einen nichtna-
türlichen Tod dokumentiert werden. So-
mit erfolgt in diesen Fällen die Leichen-
schau dann i.d.R. beim Bestatter. Aus-
nahme sind auswärtige Bestattungsinsti-
tute, da hier die Leichenschau vor dem
Transport über die Landesgrenze erfol-
gen muss. Die Leichenschau findet dann
noch am Fundort oder im IRM statt.

Wird von vornherein ein Anhalt für
einen nichtnatürlichen Tod dokumen-
tiert, erfolgt die Leichenschau in Abspra-
che mit der Kriminalpolizei in der Regel
am Fundort der Leiche (in den Kliniken
auch häufig in der Pathologie).

Der Stadtstaat Bremen gliedert sich
in Bremen-Stadt und Bremerhaven, zwi-
schen denen eine Distanz von ca. 70km
liegt. Nach Einführung des neuen Lei-
chenschaugesetzes wurde das IRM mit
der Umsetzung der Leichenschau für
das Stadtgebiet betraut, für Bremerhaven
kam diese Aufgabe dem Gesundheits-

amt zu. Da dessen Mitarbeiter aufgrund
der neuen zusätzlichen Belastung ihre
originären Aufgaben kaum noch be-
wältigen konnten, hat das IRM ab dem
01.06.2019 die Durchführung der Lei-
chenschauen indenKlinikenundbei den
Bestattern Bremerhavens übernommen
(ca. 2/3 der Bremerhavener Sterbefälle).
Die Ärzte des Gesundheitsamtes küm-
mern sich weiterhin um Polizeifälle und
die Verstorbenen, die von Bestattern im
Gesundheitsamt vorgeführt werden.

Das BremerGesundheitsamt ist in die
Thematik nicht involviert, da alle Tä-
tigkeiten der unterenGesundheitsbehör-
de (z.B. Totenscheinkontrolle) in diesem
Zusammenhang schon vor fast 25 Jahren
dem IRM übertragen wurden. Somit ge-
langen die Exemplare der Todesbeschei-
nigung fürdas statistischeLandesamt zur
Erstellung des Mortalitätsregisters über
das Gesundheitsamt Bremerhaven und
über das IRM dorthin.

Gemäß Gebührenordnung fallen für
die bestattungspflichtigen Angehörigen
für die Durchführung der qualifizierten
Leichenschau 187 € zuzüglich der Um-
satzsteuer an. Widersprüche oder Be-
schwerden gegen diese Berechnung sind
relativ selten. Die reine Todesfeststellung
soll nach Ziffer 100 der Gebührenord-

Tab. 1 Sterbeorte der insgesamt 7585
Verstorbenen, die im Jahr 2018beim Institut
für Rechtsmedizin (IRM) registriert wurden

Sterbeort Anzahl

Klinik 4225

Heim/Hospiz 1797

Häuslichkeit 1452

Anderer Ort 101

Keine Angabe 10

Gesamt 7585
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Infobox 1 Auszüge aus dem geänderten Gesetz über das Leichenwesen in Bremen (BremGLw) vom 16.05.2017,
das die Einführung der qualifizierten Leichenschau am 01.08.2017zur Folge hatte, und Änderungen vom 04.09.2018

§ 5 Verpflichtung zur Todesfeststellung
(1) Zur Todesfeststellung sind auf Verlangen der in § 4 genannten Personen verpflichtet: 1. jeder niedergelassene Arzt und jede niedergelassene
Ärztin,
(2) die während des ärztlichen Notfallbereitschaftsdienstes tätigen Ärztinnen und Ärzte,
(3) Ärzte und Ärztinnen des Rettungsdienstes im Rahmen eines Einsatzes der Notfallversorgung.
§ 8 Äußere Leichenschau
(1) Jede Leiche ist unverzüglich durch einen speziell hierfür qualifizierten Leichenschauarzt oder eine Leichenschauärztin zu untersuchen (äußere
Leichenschau). Bei der Durchführung der äußeren Leichenschauund den damit im Zusammenhang stehendenAufgaben nach diesemGesetz handelt
es sich um eine hoheitliche Aufgabe.
(2) Der Leichenschauarzt oder die Leichenschauärztin ist berechtigt, jederzeit den Ort zu betreten, an dem sich die Leiche befindet.
(3) Die Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz bestimmtdie Anforderungen an die Qualifikationdes Leichenschauarztesoder
der Leichenschauärztin durch Rechtsverordnung.
(4) Die Benachrichtigung des Leichenschauarztes oder der Leichenschauärztin erfolgt durch denArzt oder die Ärztin, der oder die die Todesfeststellung
vornimmt, oder durch den Träger der Leichenhalle, in der sich die Leiche befindet. § 5 Absatz 5 bleibt unberührt.
(5) Die äußere Leichenschau ist in der Regel an der vollständig entkleideten Leiche unter Einbeziehung aller Körperregionen, insbesondere auch
des Rückens und der behaarten Kopfhaut, durchzuführen. Es können Blut- und Urinproben entnommen werden. Die Todesursache soll festgestellt
werden. Die Angehörigen der verstorbenen Person, Nachbarn, Hausbewohner oder andere Personen, die über zum Tode führende Ereignisse Angaben
machen können, haben auf Verlangen des Leichenschauarztes oder der Leichenschauärztin über alle für die äußere Leichenschau erheblichen
Umstände Auskunft zu geben.
(6) Dritte Personen, die die verstorbene Person während einer dem Tode vorausgegangenen Erkrankung behandelt oder gepflegt haben,
sind verpflichtet, dem Leichenschauarzt oder der Leichenschauärztin auf Verlangen Auskunft über festgestellte Krankheiten oder sonstige
Gesundheitsschädigungen der verstorbenen Person zu erteilen.
(7) Die Bestattung darf erst vorgenommen werden, wenn die Untersuchungsergebnisse vorliegen.
(8) Zur Auskunft Verpflichtete können die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung sie selbst oder einen ihrer in § 52 Absatz 1
Nummer 1 bis 3 der Strafprozessordnung bezeichnetenAngehörigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz
über Ordnungswidrigkeiten aussetzenwürde.
(9) Der Leichenschauarzt oder die Leichenschauärztin nach Absatz 1 kann es ablehnen, die Leichenschau vorzunehmen, wenn er oder sie sich
selbst oder einen seiner oder ihrer in § 52 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafrechtlicher
Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über die Ordnungswidrigkeiten aussetzenwürde.
§ 10 Besondere Pflichten des Leichenschauarztes
(1) Ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Tod durch Selbsttötung, durch Unglücksfall oder durch äußere Einwirkung, bei der ein Verhalten eines
oder einer Dritten eine Ursache gesetzt haben könnte, eingetreten ist (nicht natürlicher Tod), oder legen die Gesamtumstände Zweifel an einem
natürlichen Tod nahe, oder handelt es sich um eine unbekannte oder nicht sicher zu identifizierende tote Person, so hat der Leichenschauarzt oder
die Leichenschauärztin unverzüglich die zuständige Polizeidienststelle zu benachrichtigen, sofern diese nicht bereits durch den todesfeststellenden
Arzt oder die todesfeststellende Ärztin benachrichtigt worden ist, und abweichend von § 9 Absatz 2 dafür Sorge zu tragen, dass die Polizei die
erweiterte Todesbescheinigung erhält. Alle mit der äußeren Leichenschau im Zusammenhang stehendenMaßnahmen sind so vorzunehmen, dass
erforderliche polizeiliche Ermittlungen nicht behindert oder beeinträchtigt werden. Bereits vorgenommene Veränderungen an der Leiche sind der
Polizei mitzuteilen. Nach Abschluss der Ermittlungen übergibt die Polizei die erweiterte Todesbescheinigung der zuständigen Behörde.
(2) Sind Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass der Tod in ursächlichem Zusammenhang mit operativen oder anderen therapeutischen oder
sonstigen medizinischenMaßnahmen eingetreten ist, hat der Leichenschauarzt oder die Leichenschauärztin umgehend die zuständige Behörde
zu benachrichtigen und ihr die erweiterte Todesbescheinigung zu übergeben. Besteht der Verdacht, dass der Todesfall auf einer unerwarteten
Arzneimittelwirkung beruht, ist das Institut für Klinische Pharmakologie der Gesundheit Nord gGmbH Klinikverbund Bremen zu benachrichtigen.
Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend.
(3) Hinsichtlich des Verfahrens bei einem Verdacht auf das Vorliegen von übertragbaren Krankheiten, das Tragen von implantiertenGeräten oder das
Enthalten von radioaktiven Stoffen gilt § 6 Absatz 3 und 4 entsprechend.
Änderungen vom 04.09.2018
§ 10wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „eingetreten ist (nichtnatürlicher Tod)“ die Wörter „oder legen die
Gesamtumstände Zweifel an einem natürlichen Tod nahe“ eingefügt und das Wort „Leichenschaubescheinigung“ durch die Wörter „erweiterte
Todesbescheinigung“ ersetzt. bb) In Satz 4 wird das Wort „Leichenschaubescheinigung“durch die Wörter „erweiterte Todesbescheinigung“ ersetzt.

nung für Ärzte (GOÄ) mit max. 51 €
plus Wegegeld abgerechnet werden.

Dagegen äußerten sich einige Ärzte
ausKlinikenoder Praxenkritisch bis teil-
weise empört, da sie das neue Gesetz als
Aberkennung der ausreichenden Quali-
fikation zur Durchführung einer korrek-
tenLeichenschauempfanden. ImGroßen

und Ganzen hat sich dieser Unmut nach
einigen Wochen gelegt.

Probleme

Problematisch gestaltet sichmitunter das
Einholen oder die Ergänzung der Ana-
mnese. Laut Gesetz sind die Ärzte im
Rahmen der Todesfeststellung nicht da-

zu verpflichtet, Angaben zur Todesursa-
che, zu Vorerkrankungen oder zur Epi-
krise zu machen. Sie sind aber dem Lei-
chenschauarzt gegenüber auf Nachfrage
auskunftspflichtig. Allerdings nützt diese
Pflichtwenig,wenndieÄrzte denPatien-
ten nicht kannten oder nicht erreichbar
sind.
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Die Einführung eines extra Leichen-
schauscheins zusätzlich zur Todesbe-
scheinigung entpuppte sich schnell als
nicht praxistauglich.Nebendem immen-
sen Dokumentationsaufwand ergab sich
schnell ein gravierendes Problem: Die
standesamtliche Beurkundung wurde
anhand der Todesbescheinigung vorge-
nommen, also des Dokuments, das vom
todesfeststellenden – also nicht speziell
geschulten – Arzt ausgefüllt wurde. In
der Praxis führte das nicht selten zur
Beurkundung eines natürlichen Todes,
obwohl der Leichenschauarzt im An-
schluss zu einer anderen Einschätzung
kam. In Einzelfällen kam es sogar zum
Abtransport des Leichnams, obwohl die
qualifizierte Leichenschau noch nicht
durchgeführt worden war.

Konsequenzen zur
Problembewältigung

Durch Telefonate mit den todesfeststel-
lenden Ärzten zur Erhebung einer feh-
lenden Anamnese oder durch Fortbil-
dungen zum Thema „Todesfeststellung
undLeichenschau“werdendie ärztlichen
Kollegen gebeten, zumindest die wesent-
lichen Eckdaten der Krankengeschich-
te auf der Todesbescheinigung zu do-
kumentieren. Erfreulicherweise füllt tat-
sächlich der überwiegende Teil der Ärzte
auch die Bereiche Todesursache und Epi-
krise analog zur früheren Todesbeschei-
nigung aus. Anderenfalls ist der Leichen-
schauarzt gehalten, diese Angaben nach-
zutragen. Mit Einverständnis der Ange-
hörigen wäre auch eine Obduktion zur
Klärung der Todesursache (vergleichbar
mit einer amtsärztlichen Sektion) mög-
lich.

Hinsichtlich der problematischen
Schlüsselrolle (Beurkundungsgrundla-
ge beim Standesamt) der zunächst neu
konzipierten Todesbescheinigung, auf
der eigentlich hauptsächlich der Tod
festgestellt werden sollte, begegnete man
schnell mit der Einführung einer neuen
Ausführung der Todesbescheinigung.
Aus den zwei einzelnen Formularen
„Todesbescheinigung“ und „Leichen-
schauschein“ wurde eine gemeinsame
„erweiterte Todesbescheinigung“ (siehe
auch. Abb. 1). Auf dieser findet sich nun
unten ein Feld für den Leichenschauarzt,

Zusammenfassung · Abstract
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Zusammenfassung
Am 01.08.2017 wurde in Bremenmit der Än-
derung des Gesetzes über das Leichenwesen
(BremGLw) die qualifizierte Leichenschau
eingeführt. Wesentliche Änderung ist,
dass nach der reinen Todesfeststellung,
die wie bisher von jedem approbierten
Arzt durchgeführt werden darf, bei jeder
verstorbenen Person eine Leichenschau
durch einen entsprechend qualifizierten Arzt
durchgeführt werden muss. Für die Stadt
Bremen wurde die Aufgabe dem Institut
für Rechtsmedizin (IRM) übergeben (in
Bremerhaven dem Gesundheitsamt).
In diesem Beitrag sollen die praktische
Umsetzung, Probleme sowie Vor- und
Nachteile des neuen Gesetzes dargestellt
werden. Für das Jahr 2018 werden statistische
Daten des IRM zur qualifiziertenLeichenschau
ausgewertet.
Nach Meldung eines Todesfalls an das IRM
wird überwiegend am selben oder folgenden
Werktag die Leichenschau durch einen
Arzt des IRM durchgeführt. Im Jahr 2018
fanden hier insgesamt 7585 Leichenschauen

statt, die in 300 Fällen (4%) zu einer
Änderung der vorher festgestellten Todesart
(natürlich/nichtnatürlich) führten.
Die Durchführung der qualifizierten Lei-
chenschau gestaltet sich mitunter schwierig,
wenn auswärtige Bestatter involviert sind.
Weitere Herausforderungen entstehen bei
der Erhebung der Anamnese, der Umsetzung
nach verlängerten Wochenenden und bei
fehlenden Erkenntnissen zum Leichenfund-
ort. Generell besteht die Schwierigkeit, im
Rahmen einer äußeren Leichenschau auf die
Todesursache zu schließen. Als Vorteile sind
zu nennen, dass jede verstorbene Person
relativ zeitnah durch einen qualifizierten Arzt
einer Leichenschau unterzogen wird und
sich insgesamt die Qualität der Leichenschau
verbessert hat. Als nachteilig sind die
gestiegenen Kosten zu nennen.

Schlüsselwörter
Qualifikation · Leichenschau · Todesursache ·
Todesart · Obduktion

Qualified post-mortem examination—experiences from Bremen

Abstract
On 1 August 2017, the qualified post-mortem
examination was introduced in Bremen by
changing the relevant law. A substantial
change is the separation of the pure death
determination, which can be done by any
physician, and the subsequent execution of
the post-mortem examination by a suitably
qualified physician. For the city of Bremen,
the Institute for Legal Medicine (IRM) was
charged with this task (in Bremerhaven, the
health department).
In this article, practical implementation,
problems, and advantages and disadvantages
of the new law are presented. For the year
2018 we did a statistical evaluation of the
qualified post-mortem examination.
After notificationof a case of death to the IRM,
the post-mortem examinationwill be carried
out on the same or the following working day
by an IRM doctor. In 2018, 7585 post-mortem
examinations took place. In nearly 300 cases

(4%) the type of death had to be changed
(natural/not natural).
Problems arise if external undertakers are
involved. Further challenges arise in the col-
lection of the anamnesis and implementation
after extendedweekends as well as due to the
lack of knowledge about the death scene and
generally the difficulty to conclude on the
cause of deathwithin the scope of an external
post-mortem examination. One advantage
to mention is that every deceased person
is relatively promptly subjected to a post-
mortem examination by a qualified doctor
and overall the quality of the examination has
improved. A disadvantage is the increased
cost.

Keywords
Qualification · Post-mortem examination ·
Cause of death · Manner of death · Autopsy
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Abb. 19 Erweiterte To-
desbescheinigung der
Stadt Bremen, Blatt 2 für
den Leichenschauarzt
mit dem vertraulichen
Teil (Felder 11–15). Blät-
ter 3–6 sind inhaltlich
identisch (Exemplare für
Institut für Rechtsmedizin,
Statistisches Landesamt,
Leichnamund todesfest-
stellendenArzt)

in dem er seine abschließende Einschät-
zung der Todesart dokumentiert, nach
der sich dann das Standesamt und al-
le anderen involvierten Institutionen
richten.

Aktuell wird nur noch die neue,
erweiterte Todesbescheinigung ausgege-

ben. Die Verteilung in den Kliniken und
bei den Notärzten konnte relativ schnell
umgesetzt werden. Naturgemäß dauert
die Umstellung bei den niedergelassenen
Ärzten etwas länger, damitunter noch äl-
tere Exemplare der Todesbescheinigung
aus den Schubladen gezogen werden.

Für diese Fälle werden dann noch Lei-
chenschauscheine ausgestellt.
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Tab. 2 Änderungen der Todesart (natürlich/nichtnatürlich) in den Todesbescheinigungen im
Rahmender qualifizierten Leichenschau im Institut für Rechtsmedizin (IRM, 2018) undDaten aus
demVergleichsjahr 2010

Jahr n Kontrollart Änderungsart Anzahl Anteil in %

2018 7585 Qualifizierte
Leichenschau

NT→ NNT 43 0,57

NT→ NNT-Fall im Zusammen-
hang mit einer Operation etc.a

42 0,55

NNT/ungeklärt→ NT 212 2,8

2010 5387 Krematoriums-
leichenschau

NT→ NNT 15 0,28

2010 6957 Totenschein-
kontrolle

NT→ NNT 58 0,83

NT natürliche Todesart, NNT nichtnatürliche Todesart
aFrühere Bezeichnung: IRM-Fall

Abschaffung der ungeklärten
Todesart

Im Rahmen der qualifizierten Leichen-
schau kam es im Jahr 2018 bei den ins-
gesamt 7585 Verstorbenen in knapp 4%
zu Abänderungen der Todesbescheini-
gungen hinsichtlich der Todesart (na-
türlich/nichtnatürlich; . Tab. 2). Gründe
für diese Änderungen ergeben sich aus
Auffälligkeiten des Leichnams oder auf-
grund der Angaben in der Todesbeschei-
nigung (z.B. Angabe von todesursächli-
chenTraumata inVerbindungmit der in-
korrekten Angabe eines natürlichen To-
des). Hierbei handelte es sich umUnfälle
oder Suizide, ein Tötungsdelikt befand
sich nicht darunter. Aber auch Ände-
rungen in die andere Richtung, also vom
ursprünglich nichtnatürlichen Tod zum
Gegenteil, kommen vor. Insbesondere in
derAnfangszeitnachEinführungderGe-
setzesänderung und der damit verbun-
denen Verpflichtung für Notärzte, sich
zur Todesart zu äußern, kam es zum
häufigen Verwechseln von „ungeklärter
Todesursache“ und „ungeklärter Todes-
art“.Sowurdemitunterbeihochbetagten,
multimorbiden Verstorbenen ohne jeg-
liche Auffälligkeit am Leichnam oder in
der Umgebung eine ungeklärte Todes-
art dokumentiert. Die Häufung dieser
Fälle führte zu einer schon länger ins
Auge gefassten Abschaffung der unge-
klärten Todesart auf den Bescheinigun-
gen imSeptember 2018. Berechtigte Fälle
aus dieser Rubrik (Auffälligkeiten in der
Umgebung des Leichnams, geringes Le-
bensalter, Fäulnis etc.) werden jetzt in
Absprache mit der Staatsanwaltschaft als

„Anhalt für einen nicht natürlichen Tod“
gewertet.

Vor- und Nachteile der
qualifizierten Leichenschau

Die Einführung der qualifizierten Lei-
chenschauhatzweiganzwesentlicheVor-
teile: Bis Juli 2017 fand bei geplanter Kre-
mierung eine Leichenschau durch einen
hierfür speziell qualifizierten Arzt erst
nach einer gewissen Zeitspanne (mitun-
ter 14 Tage) statt. Die Beurteilbarkeit des
Leichnams war somit häufig stark einge-
schränkt bis unmöglich. Die qualifizierte
Leichenschau ist damit de facto deutlich
vorverlegt worden. Die Einäscherungs-
quote liegt in Bremen als Stadtstaat mit
80% relativ hoch. Bis Juli 2017 wurde
bei den 20% Erdbestattungen keine qua-
lifizierte Leichenschaudurchgeführt,was
sich nun geändert hat. Kurz gesagt, die
qualifizierte Leichenschau erfolgt gegen-
überdemaltenSystemschnellerundum-
fassend.

Als weiterer positiver Effekt lässt
sich eine bessere Qualität der durch die
todesfeststellenden Ärzte ausgefüllten
Todesbescheinigungen erkennen. Dies
betrifft – wie teilweise schon dargelegt –
leider nicht alle Bescheinigungen, aber
eine größere Sorgfalt lässt sich doch
bei vielen Ärzten konstatieren. Auch
wenn der Anteil der zu beanstandenden
Todesbescheinigungen immer gewissen
Schwankungen unterlag, lässt sich in der
Tendenz gegenüber dem Vergleichsjahr
2010 eine geringere Änderungsrate von
natürlicher (NT) zu nichtnatürlicher
Todesart (NNT) im Vergleich mit der

reinen Totenscheinkontrolle erkennen
(siehe . Tab. 2). Demgegenüber lag der
Anteil der Abänderungen im Jahr 2010
allein durch die Krematoriumsleichen-
schau deutlich darunter.

Ein genereller Nachteil der äußeren
Leichenschau, der sich auch mit der
größten Sorgfalt und Erfahrung des
Leichenschauarztes nicht aus der Welt
räumen lässt, ist die Tatsache, dass die
äußere Leichenschau sich eben auf die
äußere Inspektion der Leiche beschränkt
und deren Beurteilung natürliche Gren-
zen gesetzt sind [5]. So besteht weiterhin
die Möglichkeit, dass z.B. Intoxika-
tionen, Erstickungsfälle unter weicher
Bedeckung nach wie vor unentdeckt
bleiben. Auch die in diesem Zusam-
menhang häufig angeführte Mordserie
durch den Pfleger Niels Högel hätte al-
lein durch die qualifizierte Leichenschau
kaum entdeckt werden können. Über
die Plausibilitätsprüfung zum Aufspü-
ren von Unregelmäßigkeiten im Zusam-
menhangmit einem klinischen Todesfall
kann die Leichenschau einen Beitrag zur
Klärung leisten. Die Aufklärung solcher
Fälle allein durch eine Leichenschau
wäre aber sicherlich nicht realistisch. Sie
kann nur durch ein enges Kontrollnetz
bestehend aus einem Whistleblower-
System, einem Stationsapotheker, toxi-
kologischen Untersuchungen und der
Durchführung von Sektionen gelingen.

Der nächste bedeutende Nachteil je-
der äußeren Leichenschau fußt auf der
gleichen Begründung. Im Rahmen einer
äußeren Begutachtung bleibt die Angabe
einer Todesursache bessere Spekulation
bisRaten.DieGörlitzerStudie [6]hatdie-
se Schwierigkeit eindrücklich verdeut-
licht. Im Rahmen der qualifizierten Lei-
chenschau wird selbstredend versucht,
die Anamnesemöglichst genau und um-
fassend zu ermitteln, um so nach bestem
Wissen auf die Todesursache zu schlie-
ßen. Eine höhere Sicherheit wäre dies-
bezüglich aber eben nur durch eine Ob-
duktion ggf. in Verbindung mit histo-
logischen und/oder toxikologischen Un-
tersuchungen zu erzielen.

In Bremen ist tatsächlich eine deutli-
che Steigerung der Sektionszahlen (be-
zogen auf 2016 mit 137 Sektionen eine
Zunahme um ca. 45%) zu verzeichnen.
Diese Steigerung ist aber nicht allein der
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neuen Leichenschau geschuldet. Insbe-
sondere bei Sterbefällen im klinischen
Bereich wird sehr viel häufiger seitens
der Staatsanwaltschaft eine Abklärung
der korrekten Behandlung durchAnord-
nung einer Obduktion vorgenommen.

Ein weiterer Qualitätsgewinn wäre
über eine generelle Durchführung der
Leichenschau jeweils am Fundort mög-
lich. Zu bedenken wäre hier allerdings
eine weitere, deutliche Steigerung des
Aufwands und damit auch der Kosten.
Ob der Erkenntnisgewinn durch die
Fundortbegutachtung dies rechtfertigt,
wäre insbesondere vor demHintergrund
zu diskutieren, dass die Problematik der
reinen äußerlichen Begutachtung damit
nicht aus der Welt geschafft wäre.

Fazit

Durch Einführung der qualifizierten
Leichenschau konnte die Qualität der
Leichenschau insgesamt verbessert wer-
den. Die Verstorbenen werden jetzt
ausnahmslos und früher durch einen
auf diesem Gebiet erfahrenen Arzt einer
äußerlichen Begutachtung unterzogen.
Der qualifizierten Leichenschau kommt
hier in erster Linie eine forensische
Bedeutung hinsichtlich der Klärung der
korrekten Todesart zu. In zweiter Instanz
gilt es, soweit im Rahmen einer äußeren
Leichenschau überhaupt möglich, die
eigentliche Todesursache zu ermitteln.

Eine Ausweitung des Kontrollsys-
tems durch eine Leichenschau generell
am Fundort oder eine Steigerung der
Obduktionsrate muss vor dem Hinter-
grund der finanziellen und personellen
Ressourcen diskutiert werden.
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